
 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

der 

niiio finance group AG 

mit Sitz in Görlitz 

ISIN DE000A2G8332 / WKN A2G833 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der niiio finance group AG ein, die am  

Donnerstag, 30. Juli 2026, 10:00 Uhr MESZ,  

in der re:mynd Agentur, Hanauer Landstraße 154, 60314 Frankfurt am Main (der Eingang befindet 

sich auf der Lindleystraße gegenüber des Gebäudes mit der Hausnummer Lindleystraße 8) 

stattfinden wird. 

TAGESORDNUNG  

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der niiio finance group AG sowie des 

Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt; der 

Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist 

daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2025 Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.  

4. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der niiio 

finance group AG (Minderheitsaktionäre) auf die Neptune BidCo AG, Frankfurt am 

Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter 

HRB 130249 (Hauptaktionär), gegen Gewährung einer angemessenen 

Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG  

Gemäß § 327a Abs. 1 S. 1 AktG kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf 

Verlangen des Hauptaktionärs, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % 

des Grundkapitals gehören, die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf diesen 
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Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Der 

Ausschluss der Minderheitsaktionäre und die Übertragung deren Aktien auf den Hauptaktionär 

werden anschließend mit Eintragung dieses Beschlusses in das Handelsregister der 

Gesellschaft wirksam. 

Das Grundkapital der niiio finance group AG mit Sitz in Görlitz, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 37332 („Gesellschaft“), beträgt 

EUR 64.564.801,00 und ist eingeteilt in 64.564.801 auf den Namen lautende, nennwertlose 

Stückaktien. Von diesen Aktien hält die Neptune BidCo AG mit Sitz in Frankfurt am Main, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 130249 

(„Neptune BidCo“ oder „Hauptaktionärin“) unmittelbar mehr als 95%. Der Neptune BidCo 

gehören unmittelbar 61.696.933 Aktien der Gesellschaft. Die Gesellschaft hält 8.700 eigene 

Aktien. Die Beteiligung der Hauptaktionärin stellt eine Beteiligung am Grundkapital der 

Gesellschaft in Höhe von rund 95,57 % des um die eigenen Aktien reduzierten Grundkapitals 

gemäß § 327a i.V.m. § 16 Abs. 2 S. 2 AktG dar. Auch unter Zugrundlegung des gesamten 

Grundkapitals, also unter Einbeziehung der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, 

entsprechen die von der Hauptaktionärin unmittelbar gehaltenen Aktien rund 95,56 % des 

Grundkapitals. Die Neptune BidCo ist damit Hauptaktionär im Sinne von § 327a Abs. 1 S. 1 

AktG. 

Die Neptune BidCo hat als Hauptaktionärin mit Schreiben vom 19. Dezember 2025 gegenüber 

dem Vorstand der Gesellschaft verlangt, die Hauptversammlung der Gesellschaft über die 

Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Gesellschaft auf sie 

als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß dem 

Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären nach §§ 327a ff. AktG beschließen zu 

lassen und alle hierfür im Vorfeld notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Dieses Verlangen 

hat die Neptune BidCo mit Schreiben vom 15. Juni 2026 im Sinne von § 327a Abs. 1 AktG 

konkretisiert. In diesem Schreiben vom 15. Juni 2026 hat die Neptune BidCo insbesondere 

die Höhe der angemessenen Barabfindung auf EUR 0,69 je Stückaktie festgelegt. 

In einem schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung vom 16. Juni 2026 hat die Neptune 

BidCo gemäß § 327c Abs. 2 S. 1 AktG zudem die Voraussetzungen für die Übertragung der 

Aktien der Minderheitsaktionäre dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung 

erläutert und begründet. Diesem Übertragungsbericht als Anlage beigefügt und somit dessen 

integraler Bestandteil ist die gutachterliche Stellungnahme über die Ermittlung des 

Unternehmenswertes zum 30. Juli 2026 durch die MSW GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, („MSW“) die Grundlage 

für die Festlegung der Barabfindung durch die Hauptaktionärin war. 

Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch die ETL AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin („ETL“), als durch 

Beschluss des Landgerichts Leipzig vom 23. Januar 2026 (Aktenzeichen: 01 HK O 31/26) auf 

Antrag der Hauptaktionärin ausgewählten und bestellten, sachverständigen Prüfer für die 

Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung, geprüft und bestätigt. Der sachverständige 

Prüfer hat hierüber am 15. Juni 2026 einen schriftlichen Prüfungsbericht gemäß § 327c Abs. 

2 Satz 2 bis 4 AktG erstattet. 
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Auf Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme der MSW und des Berichts über die Prüfung 

der Angemessenheit der Barabfindung der ETL ist ein Unternehmenswert für die Gesellschaft 

von EUR 44,2 Mio. ermittelt worden, woraus sich ein Wert je Aktie in Höhe von EUR 0,685 

ableitet. Die Neptune BidCo hat sich schließlich dazu entschieden, die den 

Minderheitsaktionären der niiio finance group AG angebotene Barabfindung aufzurunden und 

einen Betrag von EUR 0,69 je Aktie festzulegen. 

Zudem hat die Neptune BidCo dem Vorstand der Gesellschaft gemäß § 327b Abs. 3 AktG eine 

Gewährleistungserklärung der Quirin Privatbank AG mit Sitz in Berlin („Quirin Bank“) 

übermittelt. Mit dieser Erklärung übernimmt die Quirin Bank unbedingt und unwiderruflich 

die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der Neptune BidCo, den 

Minderheitsaktionären der Gesellschaft nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das 

Handelsregister unverzüglich die festgelegte Barabfindung für jede auf den Hauptaktionär 

übergegangene Aktie zu zahlen. Die Barabfindung ist von der Bekanntmachung der 

Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an gemäß § 327b Abs. 2 

AktG mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basissatz nach § 247 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zu verzinsen. 

Die Gesellschaft weist noch auf Folgendes hin: Falls das zuständige Gericht in einem 

Verfahren nach § 327f AktG in Verbindung mit den Bestimmungen des 

Spruchverfahrensgesetzes rechtskräftig eine höhere Barabfindung festsetzt oder sich die 

Neptune BidCo in einem Vergleich zur Abwendung oder Beendigung eines solchen Verfahrens 

gegenüber einem ausgeschiedenen Aktionär zu einer höheren Barabfindung verpflichtet oder 

die Neptune BidCo von sich aus eine höhere Barabfindung festsetzt, wird eine entsprechende 

Ergänzung der Barabfindung allen durch die Übertragung ausgeschiedenen 

Minderheitsaktionären gewährt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

„Die auf den Namen lautenden, nennwertlosen Stückaktien der übrigen Aktionäre der niiio 

finance group AG mit Sitz in Görlitz (Minderheitsaktionäre) werden gemäß dem 

aktienrechtlichen Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären (§§ 327a ff. 

Aktiengesetz) gegen Gewährung einer von der Neptune BidCo AG, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 130249, als Hauptaktionär 

zu zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 0,69 je Stückaktie der niiio 

finance group AG auf die Neptune BidCo AG übertragen.“ 

 

HINWEISE DER GESELLSCHAFT 

 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE  

Jede Aktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. 



 

4 

Von den insgesamt ausgegebenen 64.564.801 Aktien gewähren zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 64.556.101 Aktien Teilnahme- und Stimmrecht. Die Gesellschaft hält 8.700 

eigene Aktien. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS UND ANDERER RECHTE IN 

DER HAUPTVERSAMMLUNG  

Anmeldung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte, einschließlich 

des Frage- und Stimmrechts, sind nur Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft 

eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft spätestens am 23. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ 

(maßgeblich ist der Eingang der Anmeldung) unter folgender Adresse angemeldet haben: 

niiio finance group AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

E-Mail: hv@ubj.de 

Alle bis zum Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also bis zum 9. Juli 2026, 0:00 Uhr 

MESZ) im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten von der Gesellschaft auf dem Postweg 

eine persönliche Einladung nebst einem Anmeldeformular. Sie erleichtern uns die Bearbeitung Ihrer 

Anmeldung, wenn Sie dafür nach Möglichkeit dieses Anmeldeformular verwenden. 

Für Aktionäre, die später als am 9. Juli 2026, 0:00 Uhr MESZ im Aktienregister eingetragen werden, 

ist der Versand einer persönlichen Einladung nicht mehr gewährleistet. Sie haben die Möglichkeit, 

ihre Anmeldung selbst zu formulieren und in Textform in deutscher oder englischer Sprache an die 

vorgenannte Adresse zu richten. Die Anmeldung muss die Identität des Aktionärs bzw. der Aktionärin 

zweifelsfrei erkennen lassen. Sie sollte daher dessen vollständigen Namen bzw. die vollständige 

Firma, seine Anschrift und die Aktionärsnummer enthalten.  

Nach rechtzeitiger Anmeldung werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 

übersandt. 

Für das Teilnahme- und Stimmrecht maßgeblicher Stand des Aktienregisters 

Gegenüber der Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG nur derjenige als Aktionär, der im 

Aktienregister eingetragen ist. 

Sämtliche Aktionäre und Erwerber von Aktien werden deshalb gebeten, über ihre jeweilige Depotbank 

zeitnah ihre Eintragung im Aktienregister zu veranlassen und anhand der erhaltenen Einladung zur 

Hauptversammlung die Vollständigkeit der Eintragung zu überprüfen. 

Für das Aktionärsrecht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Anzahl der einem Aktionär 

in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der Stand des Aktienregisters am Tag der 

Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass aus arbeitstechnischen Gründen im 

Zeitraum vom 24. Juli 2026, 0:00 Uhr MESZ (Technical Record Date) bis zum Schluss der 

Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (sogenannter 
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Umschreibestopp). Der Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb 

dem Stand nach der letzten Umschreibung, die spätestens am 23. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, 

erfolgen wird. 

Aktionäre können auch während des Umschreibestopps über ihre Aktien verfügen. Teilnahme- und 

Stimmrechte für in diesem Zeitraum erworbene (oder sonstige nicht rechtzeitig umgeschriebene) 

Aktien kann der Erwerber in der Hauptversammlung aber nur ausüben, wenn er sich insoweit von 

dem noch im Aktienregister eingetragenen Veräußerer bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 

ermächtigen lässt. 

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung bei entsprechender Vollmachterteilung 

auch durch Bevollmächtigte, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, einen von der 

Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person ihrer 

Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung 

und die Eintragung des Aktionärs im Aktienregister nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 

Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von ihnen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB); § 135 AktG bleibt unberührt. Aktionäre können 

für die Vollmachterteilung eines der von der Gesellschaft bereitgestellten Vollmachtformulare 

verwenden, die sie mit der Einladung, nach der Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte sowie 

während der Hauptversammlung am Versammlungsort erhalten bzw. auf der Internetseite 

https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung) herunterladen können. Möglich 

ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. 

Wird ein Intermediär, ein nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestelltes Institut oder 

Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine der Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die 

Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, bevollmächtigt, so ist die 

Vollmachterklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterklärung 

muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 

enthalten. Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder ein 

anderes der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen 

wollen, mit diesen über die Form der Vollmacht ab. 

Wir bieten gemäß § 14 Abs. 4 Satz 5 der Satzung der Gesellschaft unseren Aktionären an, sich bei 

den Abstimmungen in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft folgende Regelungen fest: Die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf 

Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten aus. 

Sofern keine ausdrücklichen oder keine eindeutigen Weisungen vorliegen, werden die 

Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht insoweit nicht ausüben. Für die Bevollmächtigung des von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen können 

ausschließlich die von der Gesellschaft bereitgestellten Vollmachtformulare verwendet werden, die 

sie mit der Einladung, nach der Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte sowie während der 

Hauptversammlung am Versammlungsort erhalten bzw. auf der Internetseite 
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https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung) herunterladen können. Die 

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen zumindest der Textform (§ 126b BGB) und können per Brief 

oder E-Mail übermittelt werden.  

Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen – sofern 

die Vollmachten nicht während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das in der 

Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wird, erteilt werden – zusammen mit der Eintrittskarte 

zur Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 28. Juli 2026, 24:00 Uhr 

MESZ postalisch oder per E-Mail bei der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse eingehen: 

niiio finance group AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

E-Mail: hv@ubj.de  

RECHTE DER AKTIONÄRE 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Nach § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1–3 AktG 

genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der 

Aktionär der Gesellschaft bis zum Ablauf des 15. Juli 2026 (24:00 Uhr MESZ) einen Gegenantrag 

gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 

Tagesordnung mit Begründung an die folgende Adresse übermittelt hat: 

niiio finance group AG 

Konsulplatz 10 

02826 Görlitz 

E-Mail: info@niiio.finance  

Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der 

Ausschlusstatbestände nach § 126 Abs. 2 S. 1 AktG vorliegt; die Begründung braucht gemäß § 126 

Abs. 2 Satz 2 AktG nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 

beträgt. 

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Sie müssen 

nur zugänglich gemacht werden, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 

vorgeschlagenen Person enthalten. 

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge, die bis zum Ablauf des 15. Juli 2026 (24:00 Uhr MESZ) an die 

oben genannte Adresse übersandt worden sind und die die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht 

der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden nach ihrem Eingang 

auf der Internetseite https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung) 

veröffentlicht. 
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Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an 

die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen zudem darauf hin, dass Gegenanträge und 

Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt und dann zugänglich gemacht 

worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt 

werden. 

Hinweis auf weitere Rechte 

Auf die Rechte der Aktionäre aus § 122 Abs. 2 AktG (Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung) 

und aus § 131 Abs. 1 AktG (Auskunftsrecht) wird hingewiesen. 

Hauptversammlungsunterlagen 

Vom Tag der Veröffentlichung dieser Einberufungsbekanntmachung an sind neben der 

Einberufungsbekanntmachung die nachfolgend genannten Unterlagen auf der Internetseite der 

Gesellschaft 

https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung) 

abrufbar: 

• vom Aufsichtsrat gebilligter und somit festgestellter Jahresabschluss der niiio finance group 

AG zum 31.12.2025; 

• Bericht des Aufsichtsrats im Sinne von § 171 Abs. 2 AktG über das Geschäftsjahr 2025; 

• Betreffend den Squeeze-Out: 

o Entwurf des Übertragungsbeschlusses gemäß § 327c Abs. 3 Nr. 1 AktG; 

o Gemäß § 327c Abs. 3 Nr. 2 AktG die Jahresabschlüsse und Lageberichte der niiio finance 

group AG der letzten drei Geschäftsjahre (neben dem Jahresabschluss für das 

Geschäftsjahr 2025 auch die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Geschäftsjahre 

2023 und 2024); 

o Gemäß § 327c Abs. 3 Nr. 3 AktG der Übertragungsbericht des Hauptaktionärs im Sinne 

von § 327c Abs. 2 S. 1 AktG mit einer Darlegung der Voraussetzungen für die 

Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre sowie einer Erläuterung und 

Begründung der Angemessenheit der Barabfindung nebst gutachtlicher Stellungnahme 

zum Unternehmenswert der niiio finance group AG zum 30. Juli 2026 und zur Ermittlung 

der angemessenen Barabfindung gemäß § 327b Abs. 1 AktG durch die MSW GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Berlin; 

o Gemäß § 327c Abs. 3 Nr. 4 AktG der Bericht des vom Landgericht Leipzig ausgewählten 

und bestellten sachverständigen Prüfers ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, über die Prüfung der Angemessenheit der 

Barabfindung für die beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der 

niiio finance group AG, Görlitz, auf die Neptune BidCo AG, Frankfurt am Main, nach 

§§ 327c Abs. 2, 293e Abs. 1 AktG;  
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o Gewährleistungserklärung der Quirin Privatbank AG mit Sitz in Berlin gemäß § 327b 

Abs. 3 AktG; 

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Gesellschaft zugänglich 

gemacht. 

Informationen zum Datenschutz 

Die niiio finance group AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), 

Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 

Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach 

ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die niiio finance group AG ist rechtlich verpflichtet, 

die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 

Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe 

Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die niiio finance group AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

niiio finance group AG 

Konsulplatz 10 

02826 Görlitz 

Telefon: 03581-374 99-0 

E-Mail: info@niiio.finance  

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 

Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der niiio finance 

group AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung 

beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa 

HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene 

Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

Wir können unter bestimmten Umständen gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen 

Daten weiteren Empfängern, z.B. Behörden oder Gerichten zu übermitteln. Im Zusammenhang mit 

Ihren etwaigen zugänglich zu machenden Tagesordnungsergänzungsanträgen, Gegenanträgen und 

Wahlvorschlägen werden persönliche Daten über Sie veröffentlicht. Im Rahmen des gesetzlich 

vorgeschriebenen Einsichtsrechts während der Hauptversammlung können andere 

Versammlungsteilnehmer Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten 

erlangen.  

Die oben genannten Daten werden in der Regel zwei Jahre nach Beendigung der Hauptversammlung 

gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von 

Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 

erforderlich. 
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Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf 

Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung 

unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten 

Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange 

gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und 

keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das 

Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebenen Daten in einem gängigen 

Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende 

E-Mail an info@niiio.finance. 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Die Datenschutzbeauftragte der niiio finance group AG erreichen Sie unter folgender Adresse: 

Katrin Schiller 

Konsulplatz 10 

02826 Görlitz 

03581-374 99-0 

DSB@etops.com  

 

Görlitz, im Juni 2026 

niiio finance group AG 

Der Vorstand 

 


